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Satzung der Gemeinde Kummerow über die Erhebung einer Hundesteuer
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Beschlussvorschlag:
Die Satzung der Gemeinde Kummerow über die Erhebung einer Hundesteuer lt. Anlage wird 
beschlossen. Sie tritt zum 01.01.2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 01.12.2015 
außer Kraft.

Sach- und Rechtslage:
Im Juli diesen Jahres trat eine neue Hundehalterverordnung in M- V in Kraft.
Eine wesentliche Veränderung war die Neuregelung zu den sogenannten gefährlichen 
Hunden. Bislang wurden bestimmte Hunderassen und deren Kreuzungen grundsätzlich als 
gefährlich eingestuft und darüber hinaus Hunde, die auffällig geworden waren.
Diese Regelung gibt es nunmehr nicht mehr. Die Definition des sog. gefährlichen Hundes 
wurde in der nunmehr geltenden Hundehalterverordnung neu gefasst.

Laut § 12 der neuen Hundehalterverordnung gelten Hunde, für die bislang eine 
Gefährlichkeit angenommen worden ist, weiterhin als gefährlich.

Dies war Anlass, die bestehende Hundesteuersatzung zu aktualisieren.
Darüber hinaus wird vorgeschlagen, die Hundesteuer für den 1. Hund von bisher 20 € auf 
30 € jährlich anzuheben; den Steuersatz für den 2. Hund auf 40 € sowie den für gefährliche 
Hunde auf 150 € anzupassen.

Finanzielle Auswirkungen:

Sachkonto:    Betrag
       €

Erg.-HH Fin.-HH
(investiv)

einmalig laufend Bemerkungen

Einnahmen:
6.1.1.00.403200  500 X X

Anlagen:
Satzung der Gemeinde Kummerow über die Erhebung einer Hundesteuer 
Hundehalterverordnung 



 
Satzung der Gemeinde Kummerow über die Erhebung einer Hundesteuer 

 
 
Aufgrund des § 5 Abs.1 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg- Vorpommern  
(KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.Juli 2011 (GVOBI. M-V, S. 777) und der 
§§ 1- 3 und 17 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Mecklenburg- Vorpommern 
(KAG M-V) vom 12.04.2005 (GVOBI. M- V, S. 146), zuletzt geändert durch Artikel 2 des  
Gesetzes vom 13.07.2021 (GVBI. M-V, S. 1162) wird nach Beschlussfassung durch die 
Gemeindevertretung Kummerow vom 28.11.2022 folgende Satzung erlassen: 

 
 

§ 1 
Steuergegenstand 

 
Steuergegenstand ist das Halten eines über 2 Monate alten Hundes im Gemeindegebiet. 
Gefährliche Hunde werden gesondert besteuert. Der Begriff gefährlicher Hund bestimmt 
sich nach § 2 der Verordnung über das Führen und Halten von Hunden (Hundehalter-
verordnung – HundehVO M-V) in der jeweils geltenden Fassung. 

  
§ 2 

Steuerschuldner 
 

(1) Steuerschuldner oder Steuerschuldnerin ist 
1. der Hundehalter oder die Hundehalterin, 
2. der Eigentümer oder die Eigentümerin eines im Sinne von Absatz 2 gehaltenen 

Hundes.  
(2) Hundehalter oder Hundehalterin ist, wer einen Hund in seinen Haushalt 

aufgenommen hat. Als Hundehalter oder Hundehalterin gilt auch, wer einen Hund in 
Pflege oder Aufbewahrung genommen hat oder auf Probe oder zum Anlernen hält. 

(3) Alle in einem Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von ihren Haltern 
gemeinsam gehalten. 

(4) Halten mehrere Personen einen oder mehrere Hunde in einem Haushalt, so sind sie 
Gesamtschuldner. 

 
 

§ 3 
Entstehung der Steuer, Veranlagung und Fälligkeit 

 
(1) Erhebungszeitraum für die Steuer ist das Kalenderjahr und bei Entstehung der 

Steuerpflicht während eines Kalenderjahres der Restteil des Jahres. Die Jahressteuer 
entsteht jeweils mit Beginn des Erhebungszeitraumes. 

(2) Die Steuerpflicht beginnt am Ersten des Monats, der dem Beginn der Hundehaltung 
folgt. Wird ein Hund erst nach diesem Zeitpunkt zwei Monate alt, so beginnt die 
Steuerpflicht am Ersten des dem Monat folgenden Monats, in dem der Hund zwei 
Monate alt geworden ist. Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Monats, in dem die 
Hundehaltung endet. Wird die Beendigung der Hundehaltung verspätet angezeigt, 
endet die Steuerpflicht mit Ablauf des Monats, in dem die Anzeige erfolgt.  



(3) Für das laufende Steuerjahr entsteht die Steuerpflicht nur einmal, wenn an die Stelle 
eines verendeten oder getöteten Hundes, für den die Steuerpflicht bereits besteht, 
bei demselben Halter bzw. derselben Halterin oder demselben Eigentümer bzw. 
derselben Eigentümerin ein anderer steuerpflichtiger Hund tritt. 

(4) Bei Wohnortwechsel eines Hundehalters oder einer Hundehalterin endet die 
Steuerpflicht mit Ablauf des Kalendermonats, in den der Wegzug fällt; sie beginnt mit 
dem auf den Monat des Zuzugs folgenden Monats. 

(5) Die Steuer wird zum 15. Februar des Jahres fällig. Nach Vereinbarung kann die Steuer 
in vierteljährlichen Teilbeträgen zum 15.02, 15.05., 15.08. und 15.11. eines Jahres 
gezahlt werden. Beginnt die Steuerpflicht nach dem 15. Februar eines Jahres, wird 
die Steuer für den Restteil dieses Jahres durch Bescheid festgesetzt; die Steuer wird 
einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheides fällig.   

 
 

§ 4 
Steuermaßstab und Steuersatz 

 
(1) Die Steuer beträgt im Kalenderjahr 

a) für den 1. Hund 30 Euro 
b) für den 2. Hund 40 Euro 
c) für den 3. und jeden weiteren Hund 50 Euro 
d) für jeden gefährlichen Hund gemäß § 1 Satz 2 150 Euro  

 
(2) Hunde, für die eine Steuerbefreiung nach § 5 gewährt wird, sind bei der Berechnung 

der Anzahl der Hunde nicht anzusetzen. 
(3) Hunde, für die die Steuer nach § 6 ermäßigt wird, gelten als 1. Hunde. 
(4) Bei Vorlage einer Feststellungsbescheinigung nach § 3 Abs. 3 HundehVO  gelten die 

Steuersätze nach Abs.1 a-c. 
 
  

§ 5 
Steuerbefreiung 

 

(1) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für 
1. Blindenführhunde 
2. Hunde, die zum Schutz und zur Hilfe blinder, gehörloser, schwerhöriger oder 

sonstiger unterstützungsbedürftiger Personen benötigt werden; die 
Steuerbefreiung wird von der Vorlage eines qualifizierten ärztlichen Zeugnisses 
des Hundehalters oder der Hundehalterin  abhängig gemacht, sofern sich die 
Befreiungsvoraussetzungen nicht aus amtlichen Dokumenten, insbes. einem 
Schwerbehindertenausweis mit den dort eingetragenen Merkzeichen „BI“, „aG“, 
„GI“, „G“ oder „H“ ergeben. 

3. Diensthunde, die ausschließlich zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben benötigt 
werden, 

4. Sanitäts- und Rettungshunde, die von anerkannten Sanitäts- und Zivilschutzein- 
richtungen gehalten werden, 

5. Hunde, die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend in Tierheimen o.ä. 
Einrichtungen untergebracht worden sind, 



6. Hunde, die zur Bewachung von Herden gehalten werden oder die von 
Berufsjägern oder Berufsjägerinnen zur Ausübung der Jagd benötigt werden. 

(2) Die Steuerbefreiung nach Abs. 1 Nr.1-4 und 6 ist alle zwei Jahre unter Vorlage der 
erforderlichen Nachweise neu zu beantragen. 

 
 

§ 6 
Steuerermäßigungen 

 
Die Steuer wird um die Hälfte ermäßigt für Hunde, die als Signal-, Sanitäts-, Schutz-, Fährten- 
oder Rettungshunde verwendet werden und eine entsprechende Prüfung vor 
Leistungsrichtern oder Leistungsrichterinnen eines von der Gemeinde anerkannten Vereins 
oder Verbandes mit Erfolg abgelegt haben, soweit die Hundehaltung nicht steuerfrei ist. Die 
Ablegung der Prüfung ist durch das Vorlegen eines Prüfungszeugnisses nachzuweisen und 
die Verwendung des Hundes in geeigneter Weise glaubhaft zu machen. 
 
 

§ 7 
Allgemeine Voraussetzungen für Steuerbefreiung und Steuerermäßigung 

 
(1) Steuerbefreiung und Steuerermäßigung (Steuervergünstigung) wird nur gewährt, 

wenn Hunde, für die die Steuervergünstigung in Anspruch genommen wird, für den 
angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet sind, die Halterin oder der 
Halter der Hunde in den letzten fünf Jahren wegen Tierquälerei nicht bestraft worden 
ist und für die Hunde geeignete, den Erfordernissen des Tierschutzes entsprechende 
Unterkünfte vorhanden sind. 

(2) Der Antrag auf Steuervergünstigung ist spätestens zwei Wochen vor Beginn des 
Monats, in dem die Steuervergünstigung wirksam werden soll, schriftlich oder auf 
elektronischem Weg zu stellen. Bei verspätetem Antrag wird die Steuer für den nach 
Eingang des Antrags beginnenden Kalendermonat auch dann nach den Steuersätzen 
des § 4 erhoben, wenn die Voraussetzungen für die beantragte Steuervergünstigung 
vorliegen. 

(3) Über die Steuervergünstigung wird ein Bescheid ausgestellt. Dieser gilt ausschließlich 
für den Antragsteller bzw. die Antragstellerin.     

 
 

§ 8 
Anzeigepflichten 

 
(1) Wer im Stadtgebiet einen über zwei Monate alten Hund hält, hat dies innerhalb von 

zwei Wochen nach Beginn des Haltens oder nachdem der Hund das steuerpflichtige 
Alter erreicht hat, anzuzeigen.  

(2) Erlangt das  Ordnungsamt der Stadtverwaltung Malchin (handelnd für die Gemeinde 
Kummerow) Kenntnis von der Gefährlichkeit eines Hundes, können die für die 
Besteuerung erheblichen Daten an die für die Erhebung der Steuer zuständige Stelle 
übermittelt werden. 

(3) Endet die Hundehaltung bzw. ändern sich oder entfallen die Voraussetzungen für 
eine gewährte Steuervergünstigung, ist dies innerhalb von zwei Wochen anzuzeigen. 



Im Falle der Abgabe des Hundes sind der Name und die Anschrift des neuen Halters 
anzugeben. 

 
§ 9 

Sicherung und Überwachung der Steuer 
 

(1) Die Stadtverwaltung Malchin (handelnd für die Gemeinde Kummerow) übersendet 
mit dem Steuerbescheid für jeden Hund eine Hundesteuermarke. Die Hundesteuer-
marke ist im Gemeindegebiet unbegrenzt gültig. 

(2) Außerhalb des befriedeten Besitztums bzw. der Wohnung müssen Hunde eine  
gültige Steuermarke tragen. Der Hundehalter oder die Hundehalterin ist verpflichtet, 
den Beauftragten der Stadtverwaltung Malchin (handelnd für die Gemeinde 
Kummerow) die gültige Steuermarke auf Verlangen vorzuzeigen. 

(3) Bei Verlust der gültigen Steuermarke wird dem Hundehalter bzw. der Hundehalterin 
auf Antrag eine neue Steuermarke gegen Ersatz der Verwaltungskosten 
ausgehändigt. 

(4) Bei Abmeldung eines Hundes ist die Steuermarke an die Stadtverwaltung Malchin 
(handelnd für die Gemeinde Kummerow) zurückzugeben. 

 
 

§ 10 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Steuerpflichtige, die den Bestimmungen der §§ 8 Abs. 1 und 3 sowie 9 Abs. 2 und 4 

dieser Satzung nicht, nicht rechtzeitig oder nur unvollständig nachkommen und es 
dadurch ermöglichen, Steuern zu verkürzen oder nicht gerechtfertigte Steuervorteile 
zu erlangen, handeln im Sinne des § 17 Abs.2 Nr.2 KAG M-V ordnungswidrig.  

(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 17 Abs. 3 KAG M-V mit einer Geldbuße bis zu  
 5000 Euro geahndet werden. 
 
 

§ 11 
Inkrafttreten 

 
Die Hundesteuersatzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung in der 
Fassung der 1. Änderungssatzung vom 01.12.2015 außer Kraft.  
 
 
Kummerow, den  
 
 
__________________ 
André Ebeling 
Bürgermeister 
 
 
 
 



 
Hinweis: 
Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der KV M-V enthalten oder 
aufgrund der KV M-V erlassen worden sind, kann nach Ablauf eines Jahres seit der 
öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. 
Daraus resultiert, dass ein Verstoß nur innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung 
der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht werden kann. 
Eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften kann 
abweichend von Satz 1 stets geltend gemacht werden. 
 
Kummerow, den  
 
 
 
 
___________________ 
André Ebeling 
Bürgermeister       - Siegel - 
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Verordnung über das Führen und Halten von Hunden
(Hundehalterverordnung - HundehVO M-V)

Vom 11. Juli 2022

Gesamtausgabe in der Gültigkeit vom 23.07.2022 bis 31.07.2032

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

Titel Gültig ab

Verordnung über das Führen und Halten von Hunden (Hundehalter-
verordnung - HundehVO M-V) vom 11. Juli 2022

23.07.2022 bis
31.07.2032

Eingangsformel 23.07.2022 bis
31.07.2032

Inhaltsverzeichnis 23.07.2022 bis
31.07.2032

§ 1 - Allgemeine Vorschriften für die Hundehaltung 23.07.2022 bis
31.07.2032

§ 2 - Aufsichtspflicht, Leinenpflicht 23.07.2022 bis
31.07.2032

§ 3 - Gefährliche Hunde 23.07.2022 bis
31.07.2032

§ 4 - Verbote und Gebote für den Umgang mit gefährlichen Hunden 23.07.2022 bis
31.07.2032

§ 5 - Erlaubnispflicht 23.07.2022 bis
31.07.2032

§ 6 - Sachkundenachweis 23.07.2022 bis
31.07.2032

§ 7 - Zuverlässigkeit und körperliche Eignung 23.07.2022 bis
31.07.2032

§ 8 - Ausnahmeregelungen 23.07.2022 bis
31.07.2032

- Seite 1 von 11 -



Titel Gültig ab

§ 9 - Kosten 23.07.2022 bis
31.07.2032

§ 10 - Ordnungswidrigkeiten 23.07.2022 bis
31.07.2032

§ 11 - Verwaltungsvorschrift 23.07.2022 bis
31.07.2032

§ 12 - Übergangsvorschrift 23.07.2022 bis
31.07.2032

§ 13 - Inkrafttreten, Außerkrafttreten 23.07.2022 bis
31.07.2032

Aufgrund des § 4 Absatz 2 Satz 2 und des § 17 Absatz 1 und Absatz 4 Satz 1 des Sicherheits- und Ord-
nungsgesetzes vom 27. April 2020 (GVOBl. M-V S. 334), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom
17. April 2021 (GVOBl. M-V S. 370, 372) geändert worden ist, verordnet das Ministerium für Inneres,
Bau und Digitalisierung:

Inhaltsübersicht
§ 1 Allgemeine Vorschriften für die Hundehaltung
§ 2 Aufsichtspflicht, Leinenpflicht
§ 3 Gefährliche Hunde
§ 4 Verbote und Gebote für den Umgang mit gefährlichen Hunden
§ 5 Erlaubnispflicht
§ 6 Sachkundenachweis
§ 7 Zuverlässigkeit und körperliche Eignung
§ 8 Ausnahmeregelungen
§ 9 Kosten
§ 10 Ordnungswidrigkeiten
§ 11 Verwaltungsvorschrift
§ 12 Übergangsvorschrift
§ 13 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

§ 1
Allgemeine Vorschriften für die Hundehaltung

(1) Hunde sind so zu halten und zu führen, dass von ihnen keine Gefahren für die öffentliche Sicher-
heit oder Ordnung ausgehen.

(2) Gefährliche Hunde im Sinne des § 3 dürfen weder gehalten und geführt werden, noch darf mit ih-
nen nichtgewerbsmäßig gezüchtet werden, es sei denn, es liegt eine Erlaubnis nach § 5 vor. Die Aus-
bildung von Hunden zu einer gesteigerten Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder
Tieren ist untersagt.

(3) Wer Hunde hält oder führt, muss körperlich und geistig in der Lage sein, den Hund jederzeit so zu
beaufsichtigen, dass Menschen, Tiere oder Sachen nicht gefährdet werden.
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(4) Außerhalb des befriedeten Besitztums müssen Hunde ein Halsband mit Namen und Wohnanschrift
der Hundehalterin oder des Hundehalters oder eine gültige Steuermarke tragen.

(5) Hunde sind so zu halten, dass sie das befriedete Besitztum nicht eigenständig und ohne Führungs-
person verlassen können.

(6) Neben den Vorschriften dieser Verordnung sind auch die Vorschriften zum Schutz von Tieren, der
auf dem Tierschutzgesetz basierenden Tierschutzhundeverordnung sowie des Hundeverbringungs-
und -einfuhrbeschränkungsgesetzes zu beachten.

§ 2
Aufsichtspflicht, Leinenpflicht

(1) Es ist verboten, Hunde außerhalb des befriedeten Besitztums ohne Aufsicht frei laufen zu lassen.

(2) Bei Versammlungen, Umzügen, Volksfesten, sonstigen öffentlichen Veranstaltungen und in Ver-
kaufsstätten oder Zoos sowie an Orten, an denen die Möglichkeit zum Ausweichen vor anderen Perso-
nen oder die Reaktionsfähigkeit der Hundehalterin oder des Hundehalters beeinträchtigt ist, sind Hun-
de an der Leine zu führen. Die Leine muss ständig ein sicheres Einwirken auf den Hund ermöglichen
und reißfest sein. Hunde sind so an der Leine zu führen, dass Menschen, Tiere oder Sachen nicht ge-
fährdet werden.

(3) Kommunale Vorschriften hinsichtlich einer darüber hinausgehenden Leinenpflicht bleiben unbe-
rührt. Für ausgewiesene Hundeauslaufgebiete kann die Leinenpflicht für Hunde, die keine gefährli-
chen Hunde im Sinne dieser Verordnung sind, durch kommunale Vorschriften ganz oder teilweise auf-
gehoben werden.

(4) Für gefährliche Hunde im Sinne des § 3 sind zudem die Vorgaben des § 4 zu beachten.

§ 3
Gefährliche Hunde

(1) Als gefährlich im Sinne dieser Verordnung gelten Hunde,

1. bei denen eine durch Zucht, Ausbildung oder Abrichten herausgebildete, über das natürliche
Maß hinausgehende Kampfbereitschaft, Angriffslust, Schärfe oder eine andere, in ihrer Wirkung
vergleichbaren Mensch oder Tier gefährdende Eigenschaft besteht,

 

2. die einen Menschen oder ein Tier durch Biss geschädigt haben, ohne selbst angegriffen oder
dazu durch Schläge oder in ähnlicher Weise provoziert worden zu sein (bissige Hunde),

 

3. die wiederholt Menschen gefährdet haben, ohne selbst angegriffen oder provoziert worden zu
sein, oder wiederholt Menschen in gefahrdrohender Weise angesprungen haben,

 

4. die durch ihr Verhalten wiederholt gezeigt haben, dass sie unkontrolliert Wild oder andere Tiere
hetzen oder reißen soweit dies nicht die Grundsätze weidgerechter Jagd erfordern.

 

(2) Die örtliche Ordnungsbehörde stellt bei Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 1 die Gefähr-
lichkeit eines Hundes fest. Die zuständige Amtstierärztin oder der zuständige Amtstierarzt oder eine
andere geeignete sachverständige Person soll vor einer Entscheidung nach Satz 1 angehört werden.
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(3) Auf Antrag kann die zuständige Behörde feststellen, dass die Voraussetzungen des Absatzes 1
nicht mehr vorliegen. Ein Antrag nach Satz 1 kann frühestens zwei Jahre nach Rechtskraft der Fest-
stellung der Gefährlichkeit des Hundes gestellt werden.

(4) Die Vorschriften dieser Verordnung gelten auch für Hunde, die außerhalb des Geltungsbereiches
dieser Verordnung als gefährlich eingestuft worden sind. Wer im Geltungsbereich dieser Verordnung
einen solchen Hund hält, hat dies der örtlichen Ordnungsbehörde unverzüglich anzuzeigen. Die örtli-
che Ordnungsbehörde hat zu prüfen, ob der Hund gefährlich im Sinne dieser Verordnung ist; Absatz 2
gilt entsprechend.

(5) Ein gefährlicher Hund, der im Geltungsbereich dieser Verordnung gehalten wird, ist dauerhaft auf
Kosten der Hundehalterin oder des Hundehalters mit einer unveränderlichen Kennzeichnung, zum Bei-
spiel einem Mikrochip-Transponder gemäß ISO-Standard, zu versehen. Mindestens die Art und das in-
dividuelle Kennzeichen der Registrierung sowie Name und Wohnanschrift der Halterin oder des Hal-
ters sind der örtlichen Ordnungsbehörde unverzüglich mitzuteilen. Die örtliche Ordnungsbehörde do-
kumentiert diese Daten.

§ 4
Verbote und Gebote für den Umgang mit gefährlichen Hunden

(1) Die Mitnahme gefährlicher Hunde auf Kinderspielplätze, an Badestellen, die nicht für Hunde ausge-
wiesen sind, oder auf Flächen, die als Liegeplatz für Menschen ausgewiesen sind, ist verboten.

(2) Zugänge zu befriedetem Besitztum sind von der Besitzerin oder dem Besitzer durch deutlich sicht-
bare Warnschilder mit der Aufschrift „Vorsicht, gefährlicher Hund!“ oder „Vorsicht, bissiger Hund!“
kenntlich zu machen, wenn auf ihm gefährliche Hunde gehalten werden.

(3) Für gefährliche Hunde besteht über § 2 Absatz 2 hinaus außerhalb des befriedeten Besitztums Lei-
nenzwang. Die Länge der Leine darf höchstens zwei Meter betragen. Dem Hund ist außerhalb des ei-
genen befriedeten Besitztums zusätzlich ein durchbisssicherer, das Beißen verhindernder Maulkorb
anzulegen. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch für das Führen gefährlicher Hunde auf den Zuwegen und in
den Treppenhäusern von Mehrfamilienhäusern. Im befriedeten Besitztum Dritter dürfen gefährliche
Hunde nur mit Zustimmung der Inhaberin oder des Inhabers des Hausrechtes ohne Leine und ohne
Maulkorb geführt werden.

(4) Kommunale Vorschriften können bestimmen, dass gefährliche Hunde auf als Hundeauslaufgebiet
ausgewiesenen Flächen entweder einen durchbisssicheren, das Beißen verhindernden Maulkorb tra-
gen müssen oder an der Leine zu führen sind.

(5) Die tatsächliche Gewalt über einen gefährlichen Hund darf nur solchen Personen eingeräumt wer-
den, die die Gewähr dafür bieten, dass die Bestimmungen dieser Verordnung beachtet werden. Eine
Person darf nicht gleichzeitig mehrere gefährliche Hunde führen.

(6) Halterinnen oder Halter gefährlicher Hunde haben die zuständige örtliche Ordnungsbehörde un-
verzüglich zu unterrichten über

1. Namen und Wohnanschrift der neuen Halterin oder des neuen Halters bei nicht nur vorüberge-
hender Überlassung an diese Person,

 

2. das dauerhafte Entweichen aus dem Einwirkungsbereich der Halterin oder des Halters,
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3. den Tod des Hundes,

 

4. die Geburt von Nachkommen gefährlicher Hunde,

 

5. einen Wohnortwechsel der Halterin oder des Halters,

 

6. einen Wechsel des Ortes, an dem der Hund gehalten wird

 

7. bei juristischen Personen, ein Wechsel der für die Betreuung des Hundes verantwortlichen Per-
son.

 

§ 5
Erlaubnispflicht

(1) Das Halten und Führen eines gefährlichen Hundes sowie die Nutzung eines gefährlichen Hundes
zur nichtgewerbsmäßigen Zucht bedarf der Erlaubnis der örtlichen Ordnungsbehörde. Eine Erlaubnis
kann auch für das Führen aller in einem bestimmten Tierheim gehaltenen gefährlichen Hunde erteilt
werden, wenn ein berechtigtes Interesse nachgewiesen wird.

(2) Die Erlaubnis wird nur erteilt, wenn

1. die antragstellende Person die erforderliche Sachkunde besitzt und das 18. Lebensjahr voll-
endet hat,

 

2. keine Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die antragstellende Person die erforderliche
Zuverlässigkeit oder körperliche Eignung nicht besitzt und

 

3. die der Zucht oder dem Halten dienenden Räumlichkeiten, Einrichtungen und Freianlagen ei-
ne verhaltensgerechte und ausbruchsichere Unterbringung ermöglichen, sodass die körperliche
Unversehrtheit von Menschen oder Tieren nicht gefährdet wird.

 

Wird der Hund von einer juristischen Person gehalten, so sind diese Anforderungen durch die für die
Betreuung des Hundes verantwortliche Person zu erfüllen.

(3) Hundehalterinnen oder Hundehalter, bei deren Hund das Vorliegen der Voraussetzungen des § 3
Absatz 1 erkannt oder nach § 3 Absatz 2 festgestellt wurde, haben unverzüglich die Erteilung einer Er-
laubnis nach Absatz 1 zu beantragen und die für die Erteilung der Erlaubnis notwendigen Vorausset-
zungen nach Absatz 2 nachzuweisen oder die Haltung des Hundes unverzüglich, spätestens innerhalb
von drei Monaten nach Bekanntgabe der Feststellung nach § 3 Absatz 2, aufzugeben. Die neue Halte-
rin oder der neue Halter ist darauf hinzuweisen, dass die Gefährlichkeit des Hundes festgestellt wor-
den ist.

(4) Einer Erlaubnis nach Absatz 1 bedürfen nicht

1. die Inhaberinnen und Inhaber einer Erlaubnis nach § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Tierschutz-
gesetz zum Halten von Hunden in einem Tierheim oder einer vergleichbaren Einrichtung für die
dort gehaltenen Hunde,
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2. die Inhaberinnen und Inhaber einer Erlaubnis nach § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 Tierschutz-
gesetz, die für Dritte Hunde zu Schutzzwecken ausbilden oder hierfür Einrichtungen unterhal-
ten sowie

 

3. die Inhaberinnen und Inhaber einer Erlaubnis nach § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 Buchstabe f
Tierschutzgesetz, die für Dritte Hunde ausbilden oder die Ausbildung der Hunde durch den Tier-
halter anleiten.

 

(5) Die Erlaubnis kann befristet und unter dem Vorbehalt des Widerrufs erteilt sowie mit Bedingungen
und Auflagen verbunden werden. Gegenstand einer Auflage soll die Verpflichtung zur Nachweisfüh-
rung über den Hundebestand sein. Auflagen können auch nachträglich aufgenommen, geändert oder
ergänzt werden. Beim Führen gefährlicher Hunde außerhalb des befriedeten Besitztums ist die Erlaub-
nis oder der Nachweis nach Absatz 6 Satz 5 mitzuführen und den zur Personenkontrolle Befugten auf
Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.

(6) Die Hundehalterin oder der Hundehalter hat der örtlichen Ordnungsbehörde innerhalb von drei
Monaten nach Antragstellung die Unterlagen vorzulegen, die erforderlich sind, um das Vorliegen der
Erlaubnisvoraussetzungen zu prüfen. Die Frist kann auf Antrag einmal um höchstens drei Monate ver-
längert werden. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist die Erlaubnis zu versagen. Bis zur Entscheidung
über den Antrag können gefährliche Hunde ohne die nach Absatz 1 erforderliche Erlaubnis gehalten
werden. Anstelle der Erlaubnis genügt ein schriftlicher Nachweis darüber, dass ein Antrag nach dieser
Vorschrift gestellt worden ist.

(7) Die örtliche Ordnungsbehörde kann das Halten sowie Führen gefährlicher Hunde und das nichtge-
werbsmäßige Züchten mit gefährlichen Hunden untersagen, wenn

1. die Erlaubnis nach Absatz 1 nicht unverzüglich beantragt oder die Erteilung der Erlaubnis abge-
lehnt worden ist oder

 

2. eine gegenwärtige Gefahr für Leben oder körperliche Unversehrtheit von Menschen oder Tieren
nicht anders beseitigt werden kann.

 

Darüber hinaus kann die örtliche Ordnungsbehörde anordnen, dass die Hunde der von der Untersa-
gungsverfügung betroffenen Halterinnen oder Halter binnen angemessener, von ihr zu bestimmender
Frist einer oder einem Berechtigten überlassen oder im Falle des Satzes 1 Nummer 2 tierschutzge-
recht getötet werden. Vor der Tötung des Hundes soll die zuständige Amtstierärztin oder der zuständi-
ge Amtstierarzt angehört werden. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist können die Hunde sichergestellt
und verwertet werden. Ein Erlös aus der Verwertung steht nach Abzug der Verwaltungskosten der bis-
herigen Halterin oder dem bisherigen Halter zu. Die Sätze 2 bis 4 gelten sinngemäß, wenn die Ertei-
lung der erforderlichen Erlaubnis unanfechtbar versagt wurde, eine Erlaubnis zurückgenommen oder
widerrufen wurde oder eine Erlaubnis auf andere Weise unwirksam geworden ist. Im Falle des Satzes
1 Nummer 2 können die Hunde sofort sichergestellt werden.

§ 6
Sachkundenachweis

(1) Die Kreisordnungsbehörde bildet für die Abnahme der Sachkundeprüfung einen Prüfungsaus-
schuss.
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(2) Den Nachweis der erforderlichen Sachkunde im Sinne von § 5 Absatz 2 Nummer 1 hat erbracht,
wer eine Prüfung gemäß Absatz 4 vor einer Kreisordnungsbehörde bestanden oder eine gleichwerti-
ge Ausbildung bei staatlichen oder nichtstaatlichen Stellen absolviert hat. Dies gilt für Inhaber einer
Erlaubnis nach § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, 6 oder 8 Buchstabe f Tierschutzgesetz entsprechend.
Soweit die Antragstellerin oder der Antragsteller eine Prüfung bei einer Stelle nach Absatz 2 Satz 1 Al-
ternative 2 im Geltungsbereich dieser Verordnung ablegt, ist die Kreisordnungsbehörde berechtigt, an
der Prüfung beobachtend teilzunehmen.

(3) Der Prüfungsausschuss besteht aus der oder dem Vorsitzenden und zwei Beisitzerinnen oder Bei-
sitzern. Für den Ausschussvorsitz kommen vorzugsweise veterinärwissenschaftlich ausgebildete Be-
dienstete der Kreisordnungsbehörden in Betracht. Bei einer Beisitzerin oder einem Beisitzer soll es
sich um eine qualifizierte Hundetrainerin oder einen qualifizierten Hundetrainer handeln, die oder der
eine Erlaubnis nach § 11 Tierschutzgesetz besitzt.

(4) Bei der Sachkundeprüfung sind insbesondere ausreichende Kenntnisse nachzuweisen über

1. das Wesen und die Verhaltensweisen von Hunden,

 

2. das richtige Verhalten des Menschen gegenüber Hunden,

 

3. die wichtigsten Rechtsvorschriften für den Umgang mit Hunden,

 

4. die sichere und tierschutzgerechte Haltung von Hunden sowie

 

5. die Erziehung und Ausbildung von Hunden.

 

§ 7
Zuverlässigkeit und körperliche Eignung

(1) Die erforderliche Zuverlässigkeit im Sinne von § 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 besitzen in der Regel
Personen nicht, die

1. wegen eines Verbrechens oder wegen sonstiger vorsätzlicher Straftaten zu einer Freiheitsstrafe
von mindestens einem Jahr,

 

2. wiederholt wegen einer im Zustand der Trunkenheit begangenen Straftat oder

 

3. wegen einer Straftat gegen das Tierschutzgesetz, das Waffengesetz, das Betäubungsmittelge-
setz oder das Bundesjagdgesetz

 

rechtskräftig verurteilt worden sind, wenn seit dem Eintritt der Rechtskraft der letzten Verurteilung
fünf Jahre noch nicht verstrichen sind. In die Frist wird die Zeit nicht eingerechnet, in welcher die An-
tragstellerin oder der Antragsteller auf behördliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden ist.
Gleiches gilt für Personen, die wiederholt oder gröblich gegen die Vorschriften des Tierschutzgeset-
zes, des Waffengesetzes, des Betäubungsmittelgesetzes, des Bundesjagdgesetzes oder dieser Verord-
nung verstoßen haben.

(2) Zur Prüfung der Zuverlässigkeit hat die Hundehalterin oder der Hundehalter ein Führungszeugnis
zur Vorlage bei einer Behörde nach § 30 Absatz 5 des Bundeszentralregistergesetzes zu beantragen.
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Die örtliche Ordnungsbehörde kann im Rahmen der Prüfung der Zuverlässigkeit eine unbeschränkte
Auskunft aus dem Bundeszentralregister (§ 41 Absatz 1 Nummer 9 des Bundeszentralregistergeset-
zes) einholen.

(3) Die erforderliche körperliche Eignung im Sinne von § 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 besitzen in der
Regel Personen nicht, die

1. aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer geistigen oder seelischen Behinderung nach
§ 1896 des Bürgerlichen Gesetzbuches betreut werden oder

 

2. von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln abhängig sind.

 

(4) Sind Tatsachen bekannt, die Bedenken gegen die körperliche Eignung begründen, so kann die ört-
liche Ordnungsbehörde verlangen, dass die Antragstellerin oder der Antragsteller ein amts- oder fach-
ärztliches Zeugnis über ihre oder seine körperliche Eignung vorlegt.

(5) Inhaberinnen oder Inhaber von Erlaubnissen nach § 5 Absatz 1 sind spätestens nach fünf Jahren er-
neut auf ihre Zuverlässigkeit hin zu überprüfen.

§ 8
Ausnahmeregelungen

(1) Diese Verordnung gilt nicht für Blindenführhunde, Behindertenbegleithunde, Hunde des Rettungs-
dienstes und des Katastrophenschutzes und Diensthunde, die von juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts oder von fremden Streitkräften gehalten werden.

(2) § 2 Absatz 1 und § 4 Absatz 3 und Absatz 5 Satz 2 gelten nicht für Jagd- und Herdengebrauchshun-
de, soweit diese im Rahmen ihrer jeweiligen Zweckbestimmung eingesetzt werden.

(3) Die örtliche Ordnungsbehörde kann auf Antrag weitere Ausnahmen von den Verboten und Gebo-
ten dieser Verordnung zulassen, wenn unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse sichergestellt
ist, dass Menschen, Tiere oder Sachen durch die Hundezüchtung oder -haltung nicht gefährdet wer-
den.

(4) Hundehalterinnen oder Hundehalter, die sich nur vorübergehend mit einem gefährlichen Hund im
Geltungsbereich dieser Verordnung aufhalten, sind von der Erlaubnispflicht nach § 5 befreit. Sie haben
bei einem Aufenthalt von mehr als einem Monat der örtlich zuständigen Ordnungsbehörde das Mitfüh-
ren des gefährlichen Hundes und die Dauer des Aufenthaltes anzuzeigen.

(5) Die Kreis- und örtlichen Ordnungsbehörden können für ihren Bereich ergänzende Verordnungen
erlassen, wenn dies aufgrund der örtlichen Verhältnisse erforderlich ist.

(6) Die Bestimmungen kommunaler Vorschriften über die Benutzung öffentlicher Einrichtungen blei-
ben unberührt.

§ 9
Kosten

Die durch die Übertragung von Aufgaben durch diese Verordnung entstehende Mehrbelastung der ört-
lichen Ordnungsbehörden und Kreisordnungsbehörden wird durch die Erhebung von Gebühren und
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Auslagen nach der Kostenverordnung Innenministerium für die ausgeführten Amtshandlungen ausge-
glichen.

§ 10
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 19 Absatz 1 des Sicherheits- und Ordnungsgesetzes handelt, wer
vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 1 Absatz 1 Hunde nicht so führt oder hält, dass von ihnen keine Gefahren für die öf-
fentliche Sicherheit oder Ordnung ausgehen,

 

2. entgegen § 1 Absatz 2 gefährliche Hunde hält oder führt oder mit ihnen nichtgewerbsmäßig
züchtet ohne über die dafür erforderliche Erlaubnis nach § 5 zu verfügen oder Hunde zu einer
gesteigerten Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder Tieren ausbildet,

 

3. entgegen § 1 Absatz 3 Hunde außerhalb des befriedeten Besitztums führt, obwohl er nicht in
der Lage ist, diese jederzeit so zu beaufsichtigen, dass Menschen, Tiere oder Sachen nicht ge-
fährdet werden,

 

4. entgegen § 1 Absatz 4 außerhalb des befriedeten Besitztums Hunde laufen lässt, obwohl die-
se kein Halsband mit Namen und Wohnanschrift der Halterin oder des Halters oder eine gültige
Steuermarke tragen,

 

5. entgegen § 1 Absatz 5 Hunde so hält, dass sie das befriedete Besitztum eigenständig und ohne
Führungsperson verlassen können,

 

6. entgegen § 2 Absatz 1 Hunde außerhalb des befriedeten Besitztums ohne Aufsicht frei laufen
lässt,

 

7. entgegen § 2 Absatz 2 Hunde bei Versammlungen, Umzügen, Volksfesten oder sonstigen öf-
fentlichen Veranstaltungen und in Verkaufsstätten oder Zoos sowie an Orten, an denen die
Möglichkeit zum Ausweichen vor anderen Personen oder die Reaktionsfähigkeit der Hundehal-
terin oder des Hundehalters beeinträchtigt ist, nicht an der Leine führt oder für das Anleinen
ungeeignete Leinen oder Halsbänder verwendet oder Hunde nicht so an der Leine führt, dass
Menschen, Tiere oder Sachen nicht gefährdet werden,

 

8. entgegen § 3 Absatz 4 der örtlichen Ordnungsbehörde nicht, nicht unverzüglich oder nicht
wahrheitsgemäß anzeigt, dass ein Hund gehalten wird, der außerhalb des Geltungsbereiches
dieser Verordnung durch Verwaltungsakt als gefährlich eingestuft wurde,

 

9. entgegen § 3 Absatz 5 einen gefährlichen Hund, der im Geltungsbereich dieser Verordnung ge-
halten wird, nicht dauerhaft mit einer unveränderlichen Kennzeichnung versieht oder der ört-
lichen Ordnungsbehörde die Art und das individuelle Kennzeichen der Registrierung oder den
Namen oder die Wohnanschrift der Halterin oder des Halters nicht, nicht unverzüglich oder
nicht wahrheitsgemäß mitteilt,
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10. entgegen § 4 Absatz 1 einen gefährlichen Hund auf Kinderspielplätze, an Badestellen, die nicht
für Hunde ausgewiesen sind, oder auf Flächen, die als Liegeplatz für Menschen ausgewiesen
sind, mitnimmt,

 

11. entgegen § 4 Absatz 2 das befriedete Besitztum nicht mit Warnschildern kenntlich macht, die
die Aufschrift „Vorsicht, gefährlicher Hund!“ oder „Vorsicht, bissiger Hund!“ tragen,

 

12. entgegen § 4 Absatz 3 Satz 1, 4 oder 5 gefährliche Hunde nicht an der Leine führt oder für das
Anleinen ungeeignete Leinen oder Halsbänder verwendet,

 

13. entgegen § 4 Absatz 3 Satz 3, 4 oder 5 gefährlichen Hunden keinen das Beißen verhindernden
Maulkorb anlegt,

 

14. entgegen § 4 Absatz 5 Satz 1 einen gefährlichen Hund Personen überlässt, die nicht die Gewähr
dafür bieten, dass sie die Bestimmungen der Verordnung einhalten,

 

15. entgegen § 4 Absatz 5 Satz 2 gleichzeitig mehrere gefährliche Hunde führt,

 

16. entgegen § 4 Absatz 6 die zuständige örtliche Ordnungsbehörde nicht, nicht unverzüglich oder
nicht wahrheitsgemäß über Namen und Wohnanschrift der neuen Halterin oder des neuen Hal-
ters bei nicht nur vorübergehender Überlassung an diese Person, das dauerhafte Entweichen
aus dem Einwirkungsbereich der Halterin oder des Halters, den Tod des Hundes, die Geburt
von Nachkommen gefährlicher Hunde, einen Wohnortwechsel der Halterin oder des Halters, ei-
nen Wechsel des Ortes, an dem der Hund gehalten wird oder bei juristischen Personen einen
Wechsel der für die Betreuung des Hundes verantwortlichen Person, unterrichtet,

 

17. entgegen § 5 Absatz 1 einen gefährlichen Hund hält oder führt oder einen gefährlichen Hund
zur nichtgewerbsmäßigen Zucht nutzt, ohne im Besitz der dafür notwendigen Erlaubnis zu sein,

 

18. entgegen § 5 Absatz 3 Satz 1 erforderliche Anträge nicht oder nicht unverzüglich stellt oder die
Haltung des Hundes nicht unverzüglich, spätestens innerhalb von drei Monaten nach Bekannt-
gabe der Feststellung nach § 3 Absatz 2 aufgibt oder die neue Halterin oder den neuen Halter
nicht darauf hinweist, dass die Gefährlichkeit des Hundes festgestellt worden ist,

 

19. einer inhaltlichen Beschränkung oder vollziehbaren Auflage nach § 5 Absatz 5 zuwiderhandelt,

 

20. entgegen § 5 Absatz 5 Satz 4 die dort bezeichneten Urkunden nicht mit sich führt oder den zur
Personenkontrolle Befugten nicht aushändigt,

 

21. entgegen § 8 Absatz 4 Satz 2 als Hundehalterin oder Hundehalter, die sich nur vorübergehend
mit einem gefährlichen Hund im Geltungsbereich dieser Verordnung aufhalten, bei einem Auf-
enthalt von mehr als einem Monat der örtlich zuständigen Ordnungsbehörde das Mitführen des
gefährlichen Hundes und die Dauer des Aufenthaltes nicht anzeigt.

 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5 000 Euro geahndet werden.
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(3) Abweichend von § 19 Absatz 3 Satz 2 des Sicherheits- und Ordnungsgesetzes sind die örtlichen
Ordnungsbehörden Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten.

(4) Gegenstände und Tiere, auf die sich die Ordnungswidrigkeiten des Absatzes 1 Nummer 1 bis 18,
20 und 21 beziehen oder die zu ihrer Vorbereitung oder Begehung verwendet worden sind, können
nach § 19 Absatz 4 des Sicherheits- und Ordnungsgesetzes eingezogen werden.

§ 11
Verwaltungsvorschrift

Das Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung regelt das Nähere, insbesondere zum Verfahren
der Erteilung der nach § 5 erforderlichen Erlaubnis sowie zu den Einzelheiten des Sachkundenachwei-
ses nach § 6, durch Verwaltungsvorschrift.

§ 12
Übergangsvorschrift

Hunde, bei denen bis zum Inkrafttreten der Hundehalterverordnung vom 11. Juli 2022 (GVOBl. M-V
S. 441) gemäß § 2 Absatz 3 Satz 1 der Hundehalterverordnung vom 4. Juli 2000 (GVOBl. M-V S. 295,
391), die zuletzt durch die Verordnung vom 23. Juni 2020 (GVOBl. M-V S. 502) geändert worden ist, ei-
ne Gefährlichkeit vermutet wurde, gelten weiterhin als gefährlich im Sinne dieser Verordnung, es sei
denn, die örtliche Ordnungsbehörde hat über das Nichtvorliegen gefahrdrohender Eigenschaften eine
Bescheinigung gemäß § 2 Absatz 3 Satz 4 der Hundehalterverordnung vom 4. Juli 2000 ausgestellt.

§ 13
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung
über das Führen und Halten von Hunden vom 4. Juli 2000 (GVOBl. M-V S. 295, 391), die zuletzt durch
die Verordnung vom 23. Juni 2020 (GVOBl. M-V S. 502) geändert worden ist, außer Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt am 31. Juli 2032 außer Kraft.
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